
 
 

 

Kirchenpflege 
Sitzung der Kirchenpflege Nr. 03/22 vom 2. März 2022 
Protokollauszug 
 
 
Personaldossiers Pfarrpersonen 2.9.6 
 
3.1 Weiterbildungsurlaub Marianne und Bernhard Botschen 278 

Antragssteller: Bernhard Botschen, Pfarrer 
 
Sachlage 

Einmal im Leben als Pfarrperson kann man im Kanton Zürich einen Weiterbildungsurlaub in 

Anspruch nehmen. Er dauert fünf Monate und muss mit vier Ferienwochen kombiniert werden. Die 

gesamte Abwesenheit dauert sechs Monate, für die die Landeskirche eine Vertretung stellt. Der 

Platz im Weiterbildungskontingent der Landeskirche muss etwa 3 Jahre zuvor beantragt werden 

und wurde uns für das Jahr 2023 zugesagt. Über unseren Wunsch, diesen Weiterbildungsurlaub im 

Jahr 2023 durchzuführen, haben wir 2021 bereits im Gemeindekonvent und in der Kirchenpflege 

informiert.  

Zu den Vorbereitungen gehört ein Fach- und Evaluationsgespräch mit dem Vize-Dekan Ivan 

Walther. Das detaillierte Weiterbildungsprogramm muss bei der Landeskirche eingereicht und von 

dieser bewilligt werden. Es entspricht den Stellenprozenten, zu denen wir angestellt sind. Nötig für 

die Bewilligung ist ein Protokollauszug der Kirchenpflege, der Einverständnis und Zeitpunkt des 

Weiterbildungsurlaubs bestätigt (s. Beilagen S.12/13). 

 

Erwägungen 

Wir sind seit 24 Jahren als Pfarrpersonen tätig. Jetzt scheint uns der richtige Moment für einen 

Unterbruch gekommen, da das Zentrum Geroldswil im Jahr 2023 umgebaut wird und daher die 

räumlichen Möglichkeiten eingeschränkt sind. Nach dem Weiterbildungsurlaub folgen noch 

mindestens 10 Jahre im Pfarramt, in denen die gewonnenen Erkenntnisse fruchtbar gemacht 

werden können. 

 

Stellungsnahme Christoph Frei 

Diese ist in der Aktenauflage. Die darin aufgeführten Fragen wurden durch Bernhard Botschen 

beantwortet. Christoph Frei betont darin aber auch, dass er dieses Gesuch stützt.  

 

Beilage (Aktenauflage) 

Zhref-richtlinien-weiterbildungsurlaub-20160928-rn 

 

 Antrag 

 Der Weiterbildungsurlaub von Pfarrerin Marianne Botschen und Pfarrer Bernhard Botschen vom  

April bis September 2023 wird genehmigt. 

 
 

Beschluss: 
Weiterbildungsurlaub Pfarrerin Marianne Botschen / Pfarrer Bernhard Botschen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sitzung Nr. 03/22 vom 2.03.2022 Protokollauszug 2 

Die Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen beschliesst: 
1. Dem Gesuch um Weiterbildung vom April bis September 2023 der Pfarrpersonen Marianne und 

Bernhard Botschen wird entsprochen; 
2. Mitteilung an: 

a. Pfarrerin Marianne Botschen 
b. Pfarrer Bernhard Botschen 
c. Pfarrkonvent 
d. Landeskirche Kt Zürich / Herr Rudi Neuberth 

 
Status: öffentlich (Homepage) 

 
 
 
 
 
Für die Richtigkeit des Protokollauszugs: 
 
 
Geroldswil, 02.03.2022   Heinrich Brändli 
      Protokollführer 
 
 
 


